
Stadt Bad Herrenalb

Satzung
über die Erhebung 

einer Kurtaxe 
(Kurtaxesatzung - KTS)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 2, 8 Abs. 2 
und 43 des Kommunalabgabengesetzes für Ba
den-Württemberg hat der Gemeinderat am 
4. Dezember 2024 folgende Satzung beschlos
sen:

§1
Erhebung einer Kurtaxe

(1) In der Stadt Bad Herrenalb wird zur 
teilweisen Deckung des Aufwandes für die Her
stellung und Unterhaltung der zu Kur- und Er
holungszwecken bereitgestellten Einrichtungen 
und für die zu diesem Zweck durchgefühlten 
Veranstaltungen eine Kurtaxe erhoben.

(2) Die Kurtaxe ist eine öffentlich-rechtli
che Abgabe.

(3) Für die Benutzung von Einrichtungen 
und die Teilnahme an Veranstaltungen, die be
sondere Aufwendungen erfordern, können da
neben besondere Benutzungsgebühren oder 
Entgelte erhoben werden.

§2
Erhebungsgebiet

Das Erhebungsgebiet umfasst den Bereich der 
gesamten Stadt Bad Herrenalb.

§3
Kurtaxepflichtige

(1) Kurtaxepflichtig sind alle Personen, die 
sich in der Stadt Bad Herrenalb aufhalten, aber 
nicht Einwohner der Stadt sind (ortsfremde Per
sonen) und denen die Möglichkeit zur Benut
zung der Einrichtungen und zur Teilnahme an 
den Veranstaltungen im Sinne von § 1 Abs. 1 
geboten ist.

(2) Kurtaxepflichtig sind darüber hinaus 
auch die Einwohner der Stadt Bad Herrenalb, 
die den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen in 
einer anderen Gemeinde haben sowie auch orts
fremde Personen und Einwohner im Sinne des 
Halbsatzes 1, die sich aus beruflichen Gründen 
zur Teilnahme an Tagungen oder sonstigen 
Veranstaltungen in der Kurgemeinde aufhalten. 
Kurtaxepflichtig nach Absatz 1 sind auch Per
sonen, die ihre Hauptwohnung nicht im Ge
meindegebiet haben und die mit einem Cam
pingplatzbetreiber im Gemeindegebiet einen, 
unabhängig von der Länge des Aufenthaltes, 
befristeten oder unbefristeten Vertrag über die 
Anmietung und Nutzung eines Stellplatzes ab
geschlossen haben. Für die Berechnung des 
Aufenthalts gilt § 4 Abs. 2 entsprechend.

(3) Die Kurtaxe wird nicht von ortsfremden 
Personen und von Einwohnern erhoben, die in 
der Stadt Bad Herrenalb arbeiten oder dort in 
Ausbildung stehen.

§4
Maßstab und Satz der Kurtaxe

(1) Die Kurtaxe beträgt je Person und Auf
enthaltstag incl. der rechtlich geltenden Um
satzsteuer 3,00 Euro.

(2) Der Tag der Ankunft und der Tag der 
Abreise werden zusammen als ein Aufenthalts
tag gerechnet.

(3) Kurtaxepflichtige Einwohner der Ge
meinde nach § 3 Abs. 2 Satz 1 sowie Camping
platznutzer nach § 3 Abs. 2 Satz 2 haben, unab
hängig von der Dauer und Häufigkeit sowie der 
Jahreszeit des Aufenthalts, eine pauschale Jah
reskurtaxe zu entrichten. Diese beträgt je Person 
incl. der geltenden Umsatzsteuer 149,80 Euro.

(4) In den Fällen des § 7 Abs. 2 Satz 2 ist 
die pauschale Jahreskurtaxe auf den der Dauer 
der Kurtaxepflicht entsprechenden Teilbetrag 
festzusetzen.

(5) Ehegatten, eingetragene Lebenspartner 
und Kinder von Inhabern von Zweitwohnungen 
und Campingstellplätzen sind nur nach Maß
gabe der §§ 3, 4 Abs. 1 bis 3 und § 5 kurtaxe- 
pflichtig.
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§5
Befreiungen, Ermäßigungen

(1) Von der Entrichtung der Kurtaxe sind 
befreit:

a. Kinder und Jugendliche bis zum vollende
ten 14. Lebensjahr.

b. Famiiienbesucher von Einwohnern der 
Stadt Bad Herrenalb, die in deren Haus
halt unentgeltlich aufgenonnnen werden 
und keine Kureinrichtungen in Anspruch 
nehmen bzw. Veranstaltungen besuchen.

c. Kranke und Schwerbehinderte, so lange 
sie nicht in der Lage sind (z. B. bei Bett- 
lägerigkeit), Kureinrichtungen oder Ver
anstaltungen zu besuchen und dies durch 
ärztliches Zeugnis nachweisen.

d. Teilnehmer an einem Schullandheimau
fenthalt im Stadtgebiet mit den Stadttei
len.

(2) Auf Antrag werden Personen von der 
Kurtaxe befreit:

a. Teilnehmer an beruflichen Tagungen, 
Lehrgängen und Kursen im Erhebungsge
biet während des ersten Tages des Aufent
haltes. Für die Berechnung dieser Frist gilt 
§ 4 Abs. 2 entsprechend.

b. Begleitpersonen von Schwerbehinderten 
und Kranken, wenn die Notwendigkeit ei
ner Begleitperson durch amtliche oder 
ärztliche Bescheinigung nachgewiesen 
wird.

(3) Bei schwerbehinderten Personen mit ei
nem Grad der Behinderung (GdB) von mindes
tens 80 v.H. wird die Kurtaxe auf Antrag um 20 
v. H. ermäßigt.

(4) Eine Ermäßigung von der Kurtaxe er
halten Geschäftsreisende auf jeweils 2,00 € 
(incl. der geltenden Umsatzsteuer) pro Über
nachtung im Erhebungsgebiet. Geschäftsrei
sende sind ortsfremde Personen die in Bad Her
renalb übernachten aber weder in der Gemeinde 
arbeiten noch in Ausbildung stehen.

(5) Anträge auf Befreiung von der Kurtaxe 
sind spätestens am Tag der Abreise bei der Stadt 
Bad Herrenalb einzureichen. Der Befreiungs
grund ist nachzuweisen oder hinreichend glaub
haft zu machen. Verspätet eingegangene An
träge werden nicht berücksichtigt.

(6) Ermäßigungen nach den Absätzen 3 
und 4 werden nicht nebeneinander gewährt.

§6
Gästekarte, Jahreskurkarte

(1) jede Person, die der Kurtaxepflicht un
terliegt und nicht nach § 5 Abs. 1 sowie nach § 
5 Abs. 2 lit. b) von der Entrichtung der Kurtaxe 
befreit ist, hat Anspruch auf eine Gästekarte. 
Die Gästekarte wird auf den Namen des Kur
taxepflichtigen ausgestellt und ist nicht über
tragbar. Bei missbräuchlicher Verwendung 
wird die Gästekarte eingezogen.

(2) Kurtaxepflichtige Personen im Sinne 
des § 3 Abs. 2, die nicht nach § 5 von der Kur
taxe befreit sind, haben Anspruch auf eine Jah
reskurkarte. Die Jahreskurkarte wird nach Ein
gang der durch Abgabenbesch ied erhobenen 
Pauschalkurtaxe auf den Namen des Kurtaxe
pflichtigen ausgestellt und ist nicht übertragbar. 
Bei missbräuchlicher Verwendung wird die 
Jahreskurkarte eingezogen.

(3) Die Gästekarte/Jahreskurkarte berech
tigt zum Besuch und zur Benutzung der Einrich
tungen und Veranstaltungen, die die Stadt für 
Kur- und Erholungszwecke bereitstellt bzw. 
durchfuhrt.

(4) Für abhandengekommene Gästekar
ten/Jahreskurkarten werden neue Karten von 
der Stadtverwaltung gegen Entrichtung einer 
Gebühr von 5,00 Euro ausgestellt.

(5) Die Erhebung von Benutzungsgebüh
ren oder Entgelten bleibt unberührt.

§7
Entstehung und Fälligkeit der Kurtaxe
(1) Die Kurtaxeschuld entsteht am Tag der 

Ankunft einer kurtaxepflichtigen Person in der 
Gemeinde. Die Kurtaxe wird - mit Ausnahme 
von § 8 Abs. 4 - am letzten Aufenthaltstag in der 
Gemeinde fällig.

(2) Die pauschale Jahreskurtaxe nach § 4 
Abs. 4 entsteht am 1. Januar jeden Jahres und 
wird einen Monat nach Zustellung des Kurtaxe
bescheids fällig. Bei neu zuziehenden Einwoh
nern entsteht sie am 1. Tag des folgenden Ka
lendervierteljahres; bei wegziehenden Einwoh
nern endet sie mit Ablauf des Kalenderviertel
jahres.
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§8
Meldepflicht

(1) Wer Personen gegen Entgelt beher
bergt, einen Campingplatz betreibt oder seine 
Wohnung (Zweitwohnung) als Ferienwohnung 
Ortsfremden zur Verfügung stellt, ist verpflich
tet, bei ihm verweilende Personen an dem der 
Ankunft bzw. Abreise folgenden Werktag an- 
bzw. abzumelden. Unbeschadet melderechtli
cher Vorschriften sind auch die Inhaber und Be
sitzer von Sanatorien, Kurkliniken, Kranken
häusern, Heimen von Religionsgemeinschaften 
u.ä. Einrichtungen verpflichtet, die bei ihnen 
verweilenden ortsfremden Personen in gleicher 
Weise an- bzw. abzumelden.

(2) Daneben sind Reiseunternehmen mel
depflichtig, wenn in dem von dem Reiseteilneh
mer an den Unternehmer zu entrichtenden Ent
gelt auch die Kurtaxe enthalten ist. Die Mel
dung ist spätestens am nächsten Werktag nach 
der Ankunft der Reiseteilnehmer zu erstatten.

(3) Kurtaxepflichtige Ortsfremde, die ohne 
Entgelt beherbergt werden oder in einer Woh
nung Unterkommen, sind persönlich zur An- 
und Abmeldung nach dieser Satzung verpflich
tet. Die Anmeldung hat spätestens am nächsten 
Werktag nach der Ankunft zu erfolgen. Hierbei 
ist die Kurtaxe für die Dauer des Aufenthalts im 
Voraus zu entrichten.

(4) Kurtaxepflichtige nach § 3 Absatz 2 
Satz 1 haben die Einrichtung bzw. Aufgabe ih
rer Nebenwohnung innerhalb von einer Woche 
bei der Gemeinde anzuzeigen.

(5) Die Meldepflichten nach dieser Sat
zung sind bei der Stadtverwaltung Bad Her- 
renalb zu erfüllen. Soweit gleichzeitig eine Mel
depflicht nach dem Bundesmeldegesetz zu er
füllen ist, kann damit die Meldung im Sinne die
ser Kurtaxesatzung verbunden werden.

(6) Die nach Abs. 1 und 2 Meldepflichtigen 
haben mit der Anmeldung die Gästekarte nach 
§ 6 Abs. 1 auszustellen. In den übrigen Fällen 
wird die Gästekarte/ Jahreskurkarte von der 
Stadtverwaltung Bad Herrenalb ausgestellt.

(7) Für die Meldung ist das von der Stadt 
unentgeltlich bereitgestellte elektronische Mel
deverfahren zu verwenden. Die Übertragung 
der Daten erfolgt über eine gesicherte Verbin
dung. Die elektronisch erfassten Daten werden 
vom Meldepflichtigen in verschlüsselter Form
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und unter Wahrung der jeweils geltenden Vor
gaben des Datenschutzes durch Datenfernüber
tragung an die Stadt übermittelt. Die Stadt Bad 
Herrenalb stellt den Meldepflichtigen die zur 
elektronischen Meldung erforderlichen indivi
duellen Zugangsdaten zur Verfügung.

(8) Die für die Erhebung der Kurtaxe erfor
derlichen Daten des Kurtaxepflichtigen, welche 
durch den Meidepflichtigen nach Abs. 1 und 2 
erhoben und der Gemeinde elektronisch über
mittelt werden, sind:

a. Name, Vorname
b. Adresse
c. Geburtsjahr
d. Datum der An- und Abreise
e. Grad der Behinderung (im Falle eines An

trages nach § 5 Abs. 3)
f. Ort der Berufstätigkeit während des Auf

enthaltes (im Falle eines Antrages nach 
§ 5 Abs. 2 lit. a sowie § 5 Abs. 4)

g. Unmöglichkeit des Verlassens der Unter
kunft unter Inbezugnahme des ärztlichen 
Zeugnisses (im Falle eines Antrages nach 
§ 5 Abs. 1 lit. c)

h. Benennung und Sitz der Schule, welche 
den Aufenthalt verantwortet (im Falle ei
nes Antrages nach § 5 Abs. 1 lit. d)

i. Notwendigkeit des Aufenthaltes als Be
gleitperson von Schwerbehinderten oder 
Kranken unter Inbezugnahme der ärztli
chen Bescheinigung (im Falle eines An
trages nach § 5 Abs. 2 lit. b)

j. Weitere freiwillige Informationen
(9) Auf Antrag kann die Stadt Bad Her

renalb zur Vermeidung unbilliger Härten auf 
eine Übermittlung der Meldung durch Daten
fernübertragung verzichten und einzelne Mel
depflichtige von dieser Nutzungspflicht be
freien. Eine unbillige Härte liegt immer dann 
vor, wenn eine elektronische Meldung für den 
Meldepflichtigen wirtschaftlich oder persönlich 
unzumutbar ist. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn die Schaffung der technischen Mög
lichkeiten für eine Datenfernübertragung der 
Meldung nur mit einem nicht unerheblichen fi
nanziellen Aufwand möglich wäre oder wenn 
der Meldepflichtige nach seinen individuellen 
Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur ein
geschränkt in der Lage ist, die Möglichkeiten 
der Datenfernübertragung zu nutzen.
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(10) Bei Eintritt einer unbilligen 
Härte nach Abs. 9 sind anstelle des elektroni
schen Meldeverfahrens die von der Gemeinde 
ausgegebenen Vordrucke (manuelle Melde
scheine) zu verwenden. Die ausgefiiIlten manu
ellen Meldescheine sind jeweils bis zum 10. des 
folgenden Monats bei der Stadt Bad Herrenalb 
einzureichen. Die benötigten Druckvorlagen 
können im Rathaus Bad Herrenalb abgeholt 
werden.

(11) Die Stadtverwaltung Bad Her
renalb ist berechtigt, die Einhaltung der den 
Meldepflichtigen nach dieser Kurtaxesatzung 
obliegenden Pflichten durch Beauftragte nach- 
prüfen zu lassen und Einsicht in die Fremden
verzeichnisse zu nehmen.

§9
Einzug und Abführung der Kurtaxe
(1) Die nach § 8 Abs. I und 2 Meldepflich

tigen haben, soweit nicht nach § 6 Abs. 2 ein 
Kurtaxebescheid ergeht, die Kurtaxe von den 
kurtaxepflichtigen Personen einzuziehen. Die 
fälligen Beträge sind innerhalb von zwei Wo
chen nach Zustellung des Kurtaxe-Bescheides 
an die Stadt Bad Herrenalb abzufuhren. Die 
Meldepflichtigen haften der Gemeinde gegen
über für den vollständigen und richtigen Einzug 
der Kurtaxe.

(2) Weigert sich eine kurtaxepflichtige Per
son, die Kurtaxe zu entrichten, hat dies der Mel
depflichtige der Gemeinde unverzüglich unter 
Angabe von Name und Adresse des Kurtaxe
pflichtigen zu melden.

(3) Kommt der Meldepflichtige seiner Ver
pflichtung zur rechtzeitigen Abmeldung des 
Gastes nicht nach, so hat er die Kurtaxe bis zum 
Zeitpunkt der tatsächlichen Abmeldung weiter 
zu zahlen.

§10
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig i. S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig

a) den Meldepflichten nach § 8 dieser Sat
zung nicht nachkommt;

b) entgegen § 9 Abs. 1 dieser Satzung die 
Kurtaxe von den kurtaxepflichtigen

Personen nicht einzieht und an die Stadt 
Bad Herrenalb nicht abführt,

c) entgegen § 9 Abs. 2 dieser Satzung eine 
kurtaxepflichtige Person, die sich wei
gert, die Kurtaxe zu entrichten, nicht an 
die Gemeinde meldet.

§11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieser Satzung 
tritt die Satzung über die Erhebung einer Kur
taxe vom 09.11.2016 außer Kraft.

§ 12
Übergangsvorschriften

(1) Die Frist zur Umsetzung der nach § 8 
verpflichtend vorgegebenen elektronischen 
Meldung wird auf den 1. Juli 2025 festgesetzt.

(2) Bestehen die Voraussetzung zur elekt
ronischen Meldung im Einzelfall bereits vor 
dem in Absatz 1 benannten Datum, hat die 
elektronische Meldung spätestens mit Ablauf 
desjenigen Monates zu erfolgen, in dem die 
hierfür notwendigen Voraussetzungen geschaf
fen worden sind.

Bad Herrenalb, den 4.

Klaus Hpffmann 
Bürgermeister

Hinweis nach $ 4 Abs. 4 GemQ 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind.
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